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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Der Nationalrat diskutierte in der Frühjahrssession 2017 über die Teilrevision des
Finanzkontrollgesetzes. Eintreten wurde ohne Gegenantrag beschlossen. Zu reden gab
allerdings ein Minderheitsantrag Keller (svp, NW). Die Teilrevision sah vor, dass die EFK
selber entscheiden könne, wie sie über laufende Geschäfte informiert. Peter Keller
beanstandete im Namen seiner achtköpfigen Minderheit, dass die EFK in letzter Zeit mit
ihrer Kommunikation in die politische Debatte eingegriffen habe. Das gehe nicht an,
weshalb die Minderheit das Festhalten einer zurückhaltenden Kommunikation seitens
der Kontrollstelle fordere, wenn es um Geschäfte gehe, die sich noch in der
parlamentarischen Beratung befänden oder über die in einer Volksabstimmung
entschieden werde. 
Keller deutete dabei die Information der EFK im Vorfeld der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III an: Wenige Tage vor der Abstimmung informierte die
EFK, dass die Prognosen des Bundesrates hinsichtlich Folgekosten von Regulierungen
nicht immer korrekt seien. Die Forderung der Minderheit vermochte allerdings nur die
geschlossene SVP-Fraktion und 7 Mitglieder der FDP-Liberale Fraktion zu überzeugen.
Die restlichen 112 stimmenden Nationalrätinnen und Nationalräte schlossen sich der
Vorlage an, wie sie vom Ständerat überwiesen worden war. In der Gesamtabstimmung
hiess die grosse Kammer den Entwurf dann mit 187 zu 0 Stimmen (keine Enthaltungen)
gut.
Am Ende der Frühjahrssession gab es bei den Schlussabstimmungen weder im
Nationalrat (195 zu 0 Stimmen; 2 Enthaltungen) noch im Ständerat (45 zu 0 Stimmen;
keine Enthaltungen) Opposition gegen das revidierte Finanzkontrollgesetz. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Mit seiner Motion will Peter Keller (svp, NW) die Abgabe von Entschädigungen bei
Nebentätigkeiten von Angestellten der Bundesverwaltung regeln. Konkret fordert der
Nidwaldner, dass Bundesangestellte den Lohn, den sie aufgrund einer mit ihrer
Anstellung in Beziehung stehenden Nebenbeschäftigung erhalten, vollumfänglich ihrem
Arbeitgeber zurückerstatten müssen. In der Ratsdebatte erwähnte Keller den Baspo-
Direktor Matthias Remund, der als Arbeitgebervertreter bei der Pensionskasse Publica
zusätzlich CHF 36'000 erhalte; also als Vertreter des Bundes Geld für eine Tätigkeit
erhalte, die er im Rahmen seiner Baspo-Anstellung erbringe. 
Der Bundesrat, der die Motion zur Ablehnung empfahl, war im Rat durch Ueli Maurer
vertreten. Der Finanzminister machte geltend, dass es schwierig sei, Leute zu finden,
die neben ihrer Tätigkeit beim Bund auch noch bereit seien, zusätzliche Verantwortung
für wichtige Nebentätigkeiten zu übernehmen. Freilich könne ein Teil dieser Tätigkeit
während der Arbeit ausgeübt werden, man opfere aber auch viel Freizeit, etwa für die
Vorbereitung von Sitzungen. Das Beispiel der Pensionskassen sei bezeichnend: Diese
Tätigkeit beinhalte viel Verantwortung und es sei nicht selbstverständlich, dass man
bereit sei, diese zu übernehmen. Es sei insgesamt durchaus gerechtfertigt, dass der
zusätzliche Aufwand für diese Nebentätigkeiten entschädigt würde. Der Bundesrat
ersuche das Parlament deshalb, ihm die Möglichkeit einer Entschädigung zu belassen,
damit er auch in Zukunft vertrauenswürdige und einsatzfreudige Leute mit dem nötigen
in ihrer Haupttätigkeit erworbenen Know-How für wichtige Nebenbeschäftigungen
finden könne. 
Die Regierung stiess in der grossen Kammer mit ihrer Forderung allerdings auf kein
Gehör. Mit 125 zu 64 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) wurde der Vorstoss an den Ständerat
überwiesen. 2

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN
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In der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat über die Motion Keller (svp, NW).
Diese verlangt, dass Bundesangestellte Entschädigungen vollumfänglich abgeben
müssen, wenn sie diese im Rahmen von Nebentätigkeiten erhalten, die im
Zusammenhang mit ihrer Funktion beim Bund stehen. 
Die SPK-SR befand, dass die sogenannte Ablieferungspflicht zwar bereits heute geregelt
sei, diese Regeln seien aber unbefriedigend. So würden etwa vom Einkommen pauschal
40 Prozent  abgezogen, bevor dann der abzuliefernde Betrag berechnet werde. Hans
Stöckli (sp, BE) führte für die Kommission in der Ratsdebatte aus, dass mit den
bestehenden Regeln im Jahr 2017 gerade mal eine Person einen Teil ihrer
Entschädigung abgeliefert habe. Trotzdem erachtete die SPK-SR die von der Motion
vorgeschlagene Lösung als zu radikal. Die «vollumfängliche» Abgabe sei nicht
gerechtfertigt, wenn jemand beispielsweise im Rahmen von Entsendungen (etwa die
Vertretung des Bundes in einer Pensionskassenkommission) mehr leiste und
Verantwortung übernehme. Der Vorschlag der Kommission sah deshalb eine
Umformulierung vor: Die Rückerstattung der Entschädigung soll nicht «vollumfänglich»,
sondern zu «einem angemessenen Teil» erfolgen. Bundesrat Ueli Maurer begrüsste die
Stossrichtung. Der Bundesrat habe die Motion zwar abgelehnt, aber er erkenne
ebenfalls Handlungsbedarf und sei bereit, die abgeänderte Motion entgegenzunehmen.
Nach der stillschweigenden Annahme im Ständerat wurde sie entsprechend an den
Nationalrat zurückgeschickt. 3

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat folgte stillschweigend dem Antrag seiner SPK-NR, die Motion Keller (svp,
NW) mit der vom Ständerat angebrachten Änderung anzunehmen. Somit muss der
Bundesrat neue Ablieferungsregeln ausarbeiten, mit denen die Abgabe von
Entschädigungen definiert wird, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis beim
Bund stehen. Die Ablieferungspflicht soll dabei nicht wie von der Motion ursprünglich
vorgesehen vollumfänglich, sondern lediglich angemessen sein. 4

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Eine parlamentarische Initiative Keller (svp, NW) fordert eine Kategorisierung der
Tätigkeiten von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die neben der politischen
Tätigkeit erbracht werden. Jene Tätigkeiten, die unter die Offenlegungspflicht fallen,
sollen neu in ehrenamtliche und bezahlte Interessenvertretung unterteilt werden.
Keller schlug vor, dass eine Tätigkeit dann ehrenamtlich genannt werden soll, wenn sie
nicht oder aber mit Spesen über maximal CHF 1'200 entschädigt wird. Damit soll ein
Beitrag zur Transparenz geleistet werden. Es sei für ein Milizsystem wichtig, dass
Parlamentsmitglieder beruflich tätig seien und die mit ihrer ausserparlamentarischen
Tätigkeit verknüpfte Interessenvertretung wahrnehmen können. In diesem Sinne sei
Lobbyismus ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Demokratie. Parlamentarier
würden letztlich ja als Interessenvertreter gewählt. Diese Tätigkeiten würden zwar heute
schon offengelegt, es könne aber nicht unterschieden werden, ob es sich dabei um
eine bezahlte oder eben eine freiwillige Tätigkeit handle. 
Beide Staatspolitischen Kommissionen sprachen sich für Folge geben aus. Die Mehrheit
aus 16 zu 8 Stimmen der SPK-NR betonte, dass es auch im Interesse der
Parlamentsmitglieder sei, wenn man klarstellen könne, dass die Vertretung von
Interessen nicht nur monetär bedingt sei – ein Argument, das auch die SPK-SR
überzeugte, die mit 6 zu 1 Stimme bei einer Enthaltung zustimmte. Die SPK-NR wird
eine entsprechende Gesetzesänderung vorlegen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2016
MARC BÜHLMANN

Ein wohl auch aufgrund der "Kasachstan-Affäre" zusammengestellter Strauss an
parlamentarischen Initiativen verlangte mehr Transparenz über
Parlamentariereinkünfte. Das Prinzip des Milizsystems will es, dass Parlamentarierinnen
und Parlamentarier neben ihrer politischen Tätigkeit einem Beruf nachgehen. Die vier
eingereichten Vorstösse wollten Bestimmungen schaffen, mit denen die Einkünfte aus
diesen beruflichen Tätigkeiten offengelegt werden. Die erste parlamentarische Initiative
von Peter Keller (svp, NW) (15.441) will eine Offenlegungspflicht, mit der ehrenamtliche
und abgestuft nach 10 verschiedenen Stufen von CHF 1'200 (Stufe 1) bis über CHF
250'000 (Stufe 10) bezahlte Tätigkeiten einsehbar wären. Der zweite Vorschlag des
Nidwaldner SVP-Vertreters (15.446) ist eine abgeschwächte Version des ersten. Keller
fordert hier die Möglichkeit einer freiwilligen Deklaration für Einkünfte sowie die
Möglichkeit, ehrenamtliche Tätigkeiten auszuweisen. Dass die Forderung nach
Transparenz nicht nur die rechte, sondern auch die links-grüne Ratsseite umtreibt,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2016
MARC BÜHLMANN
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zeigen die beiden anderen parlamentarischen Initiativen. Der von der SP-Fraktion
dargelegte Vorschlag (15.449) fordert eine Deklarationspflicht von Einkünften ab einer
zu bestimmenden Summe, die von beruflichen Tätigkeiten und insbesondere aus von
Interessenorganisationen bezahlten Mandaten stammen. Die parlamentarische Initiative
der Grünen Fraktion (15.463) schliesslich fordert, dass die bereits bis anhin
obligatorischen Angaben zu den Interessenbindungen mit der Information zu den damit
verbundenen Entschädigungen ergänzt werden. 
Die SPK-NR nahm die vier Vorstösse zur Grundlage für eine grundsätzliche Diskussion
über Transparenzvorschriften für Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Sie
argumentierte, dass die Angabe der Höhe von Einkünften aus ausserparlamentarischen
Tätigkeiten keinen Mehrwert bringe. Eine Interessenvertretung sei in erster Linie eine
ideologische Angelegenheit und gehe nicht mit der Höhe einer Entschädigung einher.
Voyeurismus sei zu vermeiden, weil das Parlament von den beruflichen Fertigkeiten
seiner Mitglieder ja auch profitiere. Kritisiert wurde auch der administrative Aufwand,
der mit den Vorschlägen verbunden wäre. Wer freiwillige Angaben machen wolle, könne
das auch auf seiner eigenen Homepage tun. Alle vier Initiativen hatten denn auch eine
recht satte Kommissionsmehrheit gegen sich. Das Hauptargument der
Kommissionsminderheiten basierte auf der Forderung nach mehr Transparenz, die
einer Stärkung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die Politik Vorschub
leisten könnte. 
In der Sommersession 2016 nahm sich der Nationalrat allen vier Vorstössen gemeinsam
an. Dabei zeigten sich in der Diskussion keine wesentlich neuen Argumente. Alle vier
Vorstösse wurden versenkt. Mehr als ein Drittel an unterstützenden Stimmen konnte
keiner der vier Vorstösse auf sich vereinen. Die Minderheit setzte sich dabei in allen
vier Fällen – also auch bei den Initiativen von Peter Keller – aus der geschlossenen SP-
Fraktion und der Fraktion der Grünen zusammen, jeweils sekundiert von ein paar
wenigen bürgerlichen Stimmen. 6

Die Diskussionen um das Milizsystem wurden Anfang 2016 durch eine Ankündigung von
Christoph Blocher, eine Initiative zur Abschaffung des Berufsparlaments lancieren zu
wollen, neu entfacht. Massnahmen gegen die «Classe politique» hätten im Parlament
keine Chance, deshalb wolle er ein Volksbegehren lancieren, mit dem die Bezüge der
Parlamentsmitglieder gekürzt werden sollten. Ein Pauschalsalär – Blocher forderte CHF
50'000 – solle die verschiedenen Vergütungen zwischen CHF 120'000 und 150'000
ersetzen. Die Forderung, die Blocher bereits kurz nach seinem Rücktritt aus dem
Nationalrat gestellt hatte, wolle er als Privatmann realisieren. 
In den Medien wurden Parlamentsmitglieder zum Vorschlag befragt: Während Roland
Büchel (svp, SG) die Idee unterstützte und darauf hinwies, dass im Parlament Leute
sitzen müssten, die daneben arbeiten und «im realen Leben verankert sind», gab
Sebastian Frehner (svp, BS) zu bedenken, dass mit der Lohnsenkung auch der
Arbeitsaufwand gesenkt werden müsste. Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL)
hingegen hielt in Anbetracht von Aufwand und Ertrag die momentane Entschädigung für
angemessen und Beat Jans (sp, BS) warnte, dass er mit weniger Entschädigung und
weniger Zeit eine Vorlage wohl nicht mehr genau prüfen könne. Im Gegensatz zu Peter
Keller (svp, NW), der vor immer mehr «verkappten Berufspolitikern» warnte, die durch
Annahme von Mandaten nicht nur den Milizgedanken untergruben, sondern sich
dadurch auch abhängig machten, hielt Jacqueline Badran (sp, ZH) eine genügende
Entschädigung von Parlamentsmitgliedern für die eigentliche Bedingung politischer
Unabhängigkeit. Ansonsten müsste man sich entweder in den Sold der Wirtschaft
begeben oder sonst könnten sich nur noch Reiche wählen lassen. 
Die Medien zitierten zudem verschiedene Studien, die zeigten, dass das Milizparlament
«längst ein Mythos» sei, da es aufgrund der Komplexität der Geschäfte kaum mehr
möglich sei, nebenamtlich Politikerin oder Politiker zu sein. Es wurde auch darauf
hingewiesen, dass die Schweiz im internationalen Vergleich ein sehr kostengünstiges
Parlament habe. Eine neue, Ende 2016 erschienene Studie aus Lausanne (Pilotti 2017)
zeigte, dass im Zeitraum von 1910 bis 2016 sowohl eine Professionalisierung des
Parlaments als auch eine zunehmende Demokratisierung der Rekrutierung der
Mitglieder im Sinne einer Öffnung für neue soziale Schichten stattgefunden hat.
Diskutiert wurde auch die gesellschaftliche Unterstützung der Milizidee: Das
Milizsystem sei auch deshalb unter Druck, weil es zwar überall gelobt werde, aber die
Milizarbeit vor allem auch auf lokaler Ebene kaum honoriert werde. Immer weniger
Menschen seien bereit, politische Freiwilligenarbeit zu übernehmen. Dies werde zudem
von den meisten Arbeitgebern auch nicht sonderlich unterstützt. Gefordert wurden
etwa flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit für Home-Office. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Die Interessenbindungen der Parlamentsmitglieder gaben stets Anlass zu Diskussionen.
Seit der Änderung des Parlamentsgesetzes 2002 müssen Parlamentsmitglieder bei
Amtsantritt alle ihre beruflichen Tätigkeiten, die Tätigkeiten in Führungs- und
Aufsichtsgremien und Beiräten oder ihre Beratungs- und Expertentätigkeiten
offenlegen. Das Register dieser Interessenbindungen wird von den Parlamentsdiensten
geführt, nachgetragen und veröffentlicht. Zwar werden also die Mandate ausgewiesen,
darüber welche Mandate in welchem Umfang bezahlt werden, herrscht aber wenig bis
keine Transparenz und verschiedene Anläufe, dies zu ändern, waren in der
Vergangenheit jeweils gescheitert. 

Allerdings schien der gesellschaftliche Druck diesbezüglich 2019 zu wachsen. Im
«Ämtlisammeln» seien die Bundespolitiker emsig wie Bienen, kritisierte etwa der
«Blick» die über 2'000 Interessenbindungen der 246 Parlamentsmitglieder. Darunter
befänden sich auch zahlreiche «gut bezahlte Pöstchen». SP-Nationalrätin Mattea Meyer
(sp, ZH) wolle dies mit einer parlamentarischen Initiative ändern. Um finanzielle und
politische Interessen durch lukrative Mandate nicht zu vermischen – der «Blick» zitierte
die Nationalrätin mit den Worten «das geht in manchen Fällen Richtung Käuflichkeit
und Korruption» – fordere Meyer einen «Lohndeckel für Ämtlisammler», lobte die
Zeitung. Einnahmen aus solchen Mandaten dürften laut der Forderung nicht höher sein
als die Entschädigung für die Parlamentsarbeit.  

Das Thema Transparenz war freilich nicht nur ein linkes, sondern auch ein rechtes
Anliegen. Auch Peter Keller (svp, NW) kommentierte in der «Weltwoche», dass
Zusatzbezüge offengelegt werden müssten. Das Parlament sei verseucht, weil sich ein
«Söldnerwesen» ausbreite: «Gewählte Volksvertreter sind in Wahrheit als bezahlte
Lobbyisten, Pöstli-Jäger und Verbandsfunktionäre unterwegs», so der Nationalrat.
Auslöser für den Beitrag von Keller war eine Untersuchung der «Weltwoche», die der
Frage nach der Käuflichkeit von Politikerinnen und Politikern nachging.
Parlamentsmitglieder würden bis zu 30 Mandate anhäufen und sich dafür stattlich
bezahlen lassen. «Topverdiener» würden wohl gegen eine Million Franken verdienen,
rechnete das Wochenblatt vor. Ähnliche Zahlen präsentierte Cédric Wermuth (sp, AG)
in seinem von ihm veranlassten «Lobby-Report», in dem zwei Journalisten auflisteten,
wie viel Geld die Finanz- und Versicherungsbranche an Politikerinnen und Politiker
bezahlten. Die Vergütung dieser rund 200 untersuchten Mandate – knapp zehn Prozent
aller Mandate im Parlament – schätzten sie auf rund CHF 6.5 Mio. – eine Zahl, die in den
Medien einiges Echo fand. Beide Untersuchungen zeigten freilich vor allem, wie
schwierig es ist, verlässliche Zahlen zu erhalten, die ohne Transparenz lediglich
Schätzungen sein können. 

Diskutiert wurde zudem die Idee einer Volksinitiative, mit der die Transparenz von
Nebeneinkünften gefordert wurde. Ein ähnliches Begehren war bereits 2011 lanciert
worden, letztlich aber an der Unterschriftenhürde gescheitert. Einer der damals
federführenden Initianten, Lukas Reimann (svp, SG), gab dem «Sonntags-Blick» zu
Protokoll, dass es in den letzten Jahren noch «viel schlimmer» geworden sei. Es sei
offensichtlich, dass «etliche» Parlamentsmitglieder «im Interesse ihrer Geldgeber
stimmten». Damals wie heute mit im Komitee sass auch Aline Trede (gp, BE). Es gebe
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die «ein Nebenamt bei einer
Krankenkasse haben und munter das Gesundheitswesen prägen», so die Nationalrätin
ebenfalls im Sonntags-Blick. Wer sich nicht an die Offenlegungspflicht halte oder
betrüge, solle aus den Kommissionen verbannt werden, so die Forderung der Initiative,
für die allerdings bis Ende 2019 die Unterschriftensammlung nicht gestartet worden
war. 

Kurz vor den eidgenössischen Wahlen lancierte auch Regula Rytz (gp, BE) einen in den
Medien aufgenommenen Vorstoss in Form einer parlamentarischen Initiative, der sich
den Europarat zum Vorbild nahm. Dort müssen alle Einnahmen über € 200 mit Herkunft
angegeben werden. Dieser Regelung unterwarfen sich aktuell zehn der zwölf
Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier, die im Parlament des Europarates
sitzen. Alfred Heer (svp, ZH), einer dieser zehn, glaubte allerdings nicht an den Nutzen
dieser Transparenz. Die Angaben würden nicht überprüft und es könnten beliebige
Erträge angegeben werden. Thomas Müller (svp, SG), neben Hannes Germann (svp, SH)
einer der beiden Parlamentarier, die sich als Mitglied der Delegation den Regeln nicht
unterwerfen wollten, befand in der Aargauer Zeitung, dass auch Politiker «Anspruch auf
Privatsphäre» hätten. Was er verdiene, gehe niemanden etwas an. Hannes Germann
warnte, dass die angestrebte Regelung in der Schweiz viele Leute abschrecken könnte,
ein Parlamentsmandat zu übernehmen, weil sie in einem Milizsystem ja auf Einkünfte
neben den Parlamentarierentschädigungen angewiesen seien. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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MARC BÜHLMANN
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Parlamentsorganisation

Zwar wurde das Postulat von Cédric Wermuth (sp, AG) letztlich mit 125 zu 58 Stimmen
recht deutlich abgelehnt, es erlaubte jedoch eine interessante Auseinandersetzung zur
Debattenkultur im Nationalrat. In der Tat forderte der SP-Nationalrat das Büro-NR auf,
in einem Bericht aufzuzeigen, wie „echte” Debatten in der grossen Kammer ermöglicht
werden könnten. Er sei sich bewusst, dass es sich beim Schweizer Parlament um ein
Arbeitsparlament handle – im Gegensatz etwa zum britischen Parlament, in welchem als
Redeparlament politische Fragen im Plenum diskutiert werden, werden diese in einem
Arbeitsparlament in Kommissionen debattiert und die Reden im Plenum erfüllen eher
eine Informationsfunktion – nichts desto trotz müsse die Debattenkultur neu gepflegt
werden. Wermuth monierte nicht nur, dass Nicht-Kommissionsmitglieder kaum ihre
Meinung kundtun könnten und somit eine starke Abhängigkeit von den Spezialistinnen
und Spezialisten in den Kommissionen entstehe, sondern dass die
Kommissionssprecherinnen und -sprecher häufig lediglich schriftlich verfasste
Statements vorläsen. Die von den Besucherinnen und Besuchern des Nationalratssaals
immer wieder monierte Unruhe beruhe nicht zuletzt auch auf dieser schwachen
Redekultur. Im Gegensatz dazu würden Debatten der Kategorie 1 zu einem eigentlichen
Schaulaufen verkommen – Wermuth verwies auf die 70 Wortmeldungen bei der Debatte
um die No-Billag-Initiative –, bei dem zwar zahlreiche Argumente vorgeführt würden,
aber kaum diskutiert würde. Die Debatten sind in Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 – die
so genannte freie Debatte, der jeweils auch die Botschaften des Bundesrates zu
Volksinitiativen zugeordnet werden – erlaubt eine freie Wortmeldung aller
Parlamentsmitglieder. In den restlichen vier Kategorien (2: Organisierte Debatte, 3a:
Fraktionsdebatte, 3b: verkürzte Fraktionsdebatte, 4: Kurzdebatte; 5: schriftliches
Verfahren) sind neben den Kommissionssprecherinnen und -sprechern nur die
Vertreterinnen und Vertreter des Bundesrats, die Antragsstellerinnen und
Antragssteller von Minder- und Mehrheitsvorschlägen, je nachdem die Urheberinnen
und Urheber von Vorstössen und die Fraktionssprecherinnen und -sprecher
redeberechtigt. Zusätzliche Wortmeldungen müssen schriftlich eingereicht werden.
Zudem wird mit den Kategorien auch die Redezeit geregelt. Wermuth schlug in seinem
Postulat unter anderem vor, die Möglichkeiten für die so genannte Zwischenfrage
auszubauen: Nach dem Votum einer Rednerin oder eines Redners dürfen alle
Ratsmitglieder zu bestimmten Punkten eine präzise und kurze Frage stellen – ohne
jedoch selber inhaltliche Ausführungen anzubringen. Eine weitere Möglichkeit für eine
lebendigere Diskussionskultur wäre laut Wermuth die Einschränkung der
Berichterstattung, die jeweils von zwei Kommissionsmitgliedern mit unterschiedlicher
Muttersprache vorgetragen wird. Zudem müsse die Ungleichbehandlung der kleineren
Fraktionen und der Kommissionsmitglieder von weniger bedeutenden Kommissionen
überdacht werden. 
Das Büro-NR hiess zwar die Idee einer lebendigeren Debatte grundsätzlich gut, wies
aber darauf hin, dass schriftliche Voten und Notizen aufgrund der teilweise
komplizierten Geschäfte kaum vermeidbar und zudem abhängig von den Fähigkeiten
einer Votantin oder eines Votanten seien. Die Kommissionssprecherinnen und
Kommissionssprecher seien zudem verpflichtet, gut und umfassend zu informieren.
Man wolle hier deshalb keine Vorschriften machen. Beim Ausbau der Zwischenfrage
und der Einschränkung der Berichterstattung befürchtet das Büro eine einseitige
Konzentration auf die deutsche Muttersprache, was die Gefahr der Diskriminierung der
anderen Sprachen mit sich brächte. Das Postulat sei auch deshalb abzulehnen, weil man
vielmehr an die Eigenverantwortung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier
appellieren wolle. 
In der Debatte wünschte sich Wermuth weniger Technokratie und mehr inhaltliche
Auseinandersetzung und Peter Keller (svp, NW) bezeichnete – nota bene mittels
Zwischenfrage – die Zwischenfrage als „unwürdige[n] Kastrationsvorgang der
parlamentarischen Möglichkeiten und Debattenkultur”. Der Sprecher des Büros, Adrian
Amstutz (svp, BE), wies darauf hin, dass auch er gerne „vom Leder ziehen” würde, als
Sprecher des Büros aber eben richtigerweise nicht dürfe, sondern die Aufgabe habe,
sachlich und faktentreu zu informieren. Der französischsprachige Sprecher des Büros,
Dominque de Buman (cvp, FR), verwies seinerseits auf die Geschichte des Parlaments
und zitierte Benjamin Constant, der die schlechte Debattenkultur in Parlamenten
bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts moniert habe. Das Parlamentsreglement von
1850 habe gar ein Verbot des Vorlesens schriftlich verfasster Reden vorgesehen.
Mittlerweile sei man aber im 21. Jahrhundert und die Komplexität der Geschäfte würde
andere Rede- und Stilmittel bedingen. Ausser bei der CVP- und der GLP-Fraktion
vermochte das Anliegen Wermuths in allen Fraktionen einige Sympathien zu wecken. 9
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Ratsdebatte verteidigte Lorenz Hess (bdp, BE) seine parlamentarische Initiative,
mit der er die Einführung einer Stimmpflicht fordert. Demokratie beinhalte auch
Pflichten und nicht nur Rechte. Eine wie in Schaffhausen mit einer geringen Busse
verknüpfte Pflicht, an Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen, könne durchaus auch
als Motivation betrachtet werden. Peter Keller (svp, NW) hielt dem Initianten eine Studie
entgegen, in welcher gezeigt werde, dass politische Beteiligung selektiv geschehe. Es sei
also nicht so, dass mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten sich nie beteilige. Die
durchschnittliche Beteiligung von rund 50% sei also gar nicht so dramatisch. Dies sah
wohl auch der Grossteil der Nationalrätinnen und Nationalräte so: Der Initiative wurde
mit 166 zu 13 Stimmen (10 Enthaltungen) keine Folge gegeben. 10
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